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Das Teilnehmen an Grossratswahlen ist für Parteien, politische Gruppierungen und private 
Personen teuer. Insbesondere die für viele Parteien unverzichtbaren Flyer bzw. Parteizeitungen in 
alle Haushaltungen verursachen hohe Kosten. Dabei muss jede Partei individuell die Verteilung in 
die Haushalte organisieren und ggf. bezahlen, wenn sie einen kommerziellen Distributionsanbieter 
beauftragt, obgleich ein solcher Versand natürlich von allen Parteien gemeinsam in einem 
Vorgang vorgenommen werden könnte. Viele Parteien, vorab kleine Parteien, belastet eine solche 
eingekaufte Verteilung finanziell sehr. 

Der Kanton könnte einen wertvollen Beitrag an die Förderung der politischen Vielfalt leisten, wenn 
er es allen an den Grossratswahlen teilnehmenden Parteien/Gruppierungen ermöglichen würde, 
Ihre Flyer bzw. Parteizeitungen gemeinsam gleichzeitig über einen Kantonsversand in alle 
Haushaltungen zu verteilen. Die Gemeinde Riehen kennt einen solchen Versand. Dort besteht 
allerdings das Problem des Einpackens der Wahlwerbung, wer ein Druckerzeugnis verteilen 
lassen will, muss sich an dessen Verpackung mit personellen Ressourcen beteiligen. Eine gute 
Möglichkeit eines solchen Versands im Kanton Basel-Stadt ist, nicht wie in Riehen gesammelt 
einzelne Druckerzeugnisse zu verteilen, sondern eine Art Wahlbüchlein zu drucken und 
zusammen mit den Wahlunterlagen zu verteilen, in welchem jede an der Wahl teilnehmende 
Partei/Gruppierung eine Einzel- oder Doppelseite zur freien Gestaltung zur Verfügung hat. So 
erhielten alle teilnehmenden Parteien/Gruppierungen die Gelegenheit, sich allen Wählenden zu 
präsentieren, sie müssten einfach dem Kanton die Druckvorlagen zustellen (zum Beispiel PDF-
Layouts). Die Verpackung wäre sehr einfach. 

Diese Form der kantonalen Verteilung der Wahlwerbung würde sich auch deshalb anbieten, weil 
der Kanton aktuell für die Wahlen im Oktober 2012 auf ein Wahlsystem umstellt, bei dem die 
Wahllisten in einem Wahlbüchlein verschickt werden und aus diesem ausgerissen werden. Es 
wäre daher sehr wünschenswert, wenn ein solcher Wahlversand bereits für die kantonalen Wahlen 
im Oktober 2012 zur Verfügung stünde. Der Zeitplan für eine solche Umsetzung bereits im 
Oktober wäre zwar sehr ambitioniert, aber allenfalls machbar. 

Der Anzugsteller bittet den Regierungsrat möglichst umgehend zu prüfen und zu berichten, 

- wie ein beschriebener Versand von Wahlwerbung in einem Wahlbüchlein mit Einzel- oder 
Doppelseiten für die Wahlteilnehmenden geregelt, organisiert und umgesetzt werden kann 

- ob dies noch für die aktuell in Vorbereitung stehenden Grossratswahlen 2012 organisiert und 
durchgeführt werden könnte. 
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